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§ 4. Arten der Mitgliedschaft

Dachverband der Selbsthilfegruppen 
4021 Linz, Garnisonstroße 1 a/2, PF61, Tel.: 0732 797666 
E-Mail: office@selbsthilfe-ooe.at,www.selbsthilfe-ooe.at

4.1 Ordentliche Mitglieder sind Selbsthilfegruppen (auch ohne Vereinsstatut) und gemeinnützige 
Vereine aus dem Gesundheits- und psychosozialen Bereich. 

4.2 Außerordentliche Mitglieder können sein: Physische oder juristische Personen, deren 
Tätigkeit im Gesundheitswesen liegt. Physische oder juristische Personen, welche die 
Selbsthilfe OÖ mit einem Förderungsbeitrag unterstützen. 

4.3 Ehrenmitglieder sind Personen, die wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt 
werden. 

§ 5. Erwerb der Mitgliedschaft

5.1 Mitglieder des Vereines können physische oder juristische Personen werden. 

5.2 Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der 
Vorstand. 

5.3 Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt über schriftlichen Antrag. Die Aufnahme kann ohne 
Angabe von Gründen abgelehnt werden. 

5.4 Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag eines Mitgliedes durch den Vorstand. 

§ 6. Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch Auflösung der Selbsthilfegruppe (bei juristischen
Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt, durch Ausschluss
und durch Aberkennung.

a) Durch Austritt: Die Mitteilung darüber hat mittels eines eingeschriebenen Briefes an den
Vorstand zu erfolgen.

b) Durch Ausschluss: Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand
wegen grober Verletzung der Mitgliedschaft(§ 7 Pkt. 4) und wegen unehrenhaftem
Verhalten verfügt werden (gegen den Ausschluss ist die Berufung an die Generalver­
sammlung zulässig; bis zu deren Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte).

c) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus wichtigen Gründen, insbesondere
aus den im § 7. Pkt. 4 genannten Gründen von der Generalversammlung über Antrag
des Vorstandes beschlossen werden.

§ 7. Rechte und Pflichten der Mitglieder

7.1 Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Das 
Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen 
nur ordentlichen Mitgliedern zu. 

7.2 Auch außerordentliche Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. Sie besitzen jedoch weder Stimmrecht, Wahlrecht noch Antragsrecht. 

7.3 Ordentliche und außerordentliche Mitglieder, deren Tätigkeit im Gesundheitswesen liegt 
sind berechtigt die möglichen Dienstleistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen. 

7.4 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden erleiden 
könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. 

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr-ZVR: 123140152 
Bankverbindung: Sparkasse OÖ, IBAN AT87 2032 0009 0000 5845, BIC ASPKAT2LXXX NANES Netzwerkpartner 
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Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 03.03.2025
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Landespolizeidirektion Oberösterreich - Referat Sicherheitsverwaltung
ZVR-Zahl 123140152

Vereinsdaten
Name Selbsthilfe OÖ - Dachverband der Selbsthilfegruppen

Sitz Linz (Linz)
c/o -

Zustellanschrift 4021 Linz, Garnisonstr. 1a/2
Land Österreich

Entstehungsdatum 09.05.1990
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Dem Obmann obliegt gemeinsam mit dem Schriftführer, in Geldangelegenheiten
gemeinsam mit dem Kassier, die Vertretung des Vereines nach außen gegenüber
Behörden und dritten Personen. 
Vor allem sind schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines,
insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, von diesen Funktionären zu
unterfertigen.
Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Obmannes des Schriftführers
und des Kassiers ihre Stellvertreter.

Organschaftliche Vertreter
Obmann

Vertretungsbefugnis 10.02.2025 - 22.09.2026 (Funktionsperiode)
Familienname Hartl

Vorname Volker
Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Kassier
Vertretungsbefugnis 23.09.2022 - 22.09.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Hartl
Vorname Volker

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Schriftführerin
Vertretungsbefugnis 10.02.2025 - 22.09.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Kahr
Vorname Michaela

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Kassier Stellvertreter
Vertretungsbefugnis 23.09.2022 - 22.09.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Mayer
Vorname Rudolf

Titel (vorang.)
Titel (nachg.)

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
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Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des
Vereins über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f. Inneres IV/DDS
Tagesdatum / Uhrzeit Montag 03. März 2025 \ 15:04:34

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 2 von 2




